


Jugendbeirat auf Social Media

Regelungen für Social Media
• Es gibt zwei Content-Manager:innen für den Account jugendberiat_horn_lehe. Nur die beiden 

haben das Passwort und dürfen posten und andere Aktionen auf Instagram ausführen.

• Die Content-Manager dürfen selbstständig andere Posts liken, kommentieren und anderen Usern 
folgen, wenn es sich um Vereine, Organisationen oder Personen des öffentlichen Lebens oder des 
Stadtteils handelt. Nicht eindeutige Fälle können in den Sitzungen oder über die WhatsApp-
Gruppe besprochen werden.

• Jedes Mitglied des Jugendbeirates darf Vorschläge für Posts und andere Aktionen machen oder 
Posts vorbereiten.

• Wenn andere Personen als Mitglieder des Jugendbeirates oder Beirates, Mitarbeiterinnen des 
Ortsamtes oder Personen des öffentlichen Lebens (z.B. Bürgermeister) auf den Bildern zu sehen 
sind, muss vor der Veröffentlichung das Einverständnis eingeholt werden.
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